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gen bei der Organisierung der planmäßigen zwischen
betrieblichen Wirtschaftsbeziehungen. Die Durchsetzung 
der ökonomischen Gesetze des Sozialismus verlangt 
die umfassende Anwendung des Vertragssystems zur 
Förderung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur Siche
rung einer bedarfsgerechten Produktion unter zweck
mäßiger Verwendung der Rohstoffe. Die sozialistischen 
Betriebe und wirtschaftsleitenden Organe sind für die 
Anwendung und Durchsetzung des Vertragssystems 
verantwortlich.

Das Staatliche Vertragsgericht hat die Betriebe und 
wirtschaftsleitenden Organe bei der eigenverantwort
lichen und bewußten Anwendung des Vertragssystems 
zu unterstützen und zur Lösung der bei der Vorberei
tung und Durchführung der staatlichen Wirtschafts
pläne in den zwischenbetrieblichen Beziehungen auf
tretenden Widersprüche beizutragen. Damit leistet das 
Staatliche Vertragsgericht einen wesentlichen Beitrag 
zur Durchführung der Aufgaben des Volkswirtschafts- 
planes mit höchstem Nutzeffekt. Das Staatliche Ver
tragsgericht hat hierbei das sozialistische Recht um
fassend durchzusetzen, und insbesondere mit Hilfe der 
Spvuchtätigkeit auf den planmäßigen Ablauf des ge
sellschaftlichen Reproduktionsprozesses einzuwirken.

I.
Aufgaben

§ 1

(1) Das Staatliche Vertragsgericht als Organ des Mini
sterrates sichert und kontrolliert die Einhaltung der 
Staatsdisziplin bei der Vorbereitung und Erfüllung 
von Wirtschaftsverträgen. Darüber hinaus nimmt es 
weitere ihm durch Rechtsvorschriften übertragene Auf
gaben zur Durchsetzung des sozialistischen Wirtschafts- 
rechts wahr. Mit der Erfüllung seiner Aufgaben trägt 
das Staatliche Vertragsgericht zur Verwirklichung der 
aktiven Rolle des sozialistischen Staates bei der Pla
nung und Leitung der Volkswirtschaft bei.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht arbeitet auf der 
Grundlage der Beschlüsse der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, der Gesetze und anderen Rechts
vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik. 
Es nimmt darauf Einfluß, daß die Betriebe, Einrich
tungen und Staats- und Wirtschaftsorgane die ihnen 
übertragenen Rechte und Pflichten bei der Vorbereitung 
und Erfüllung der Wirtschaftsverträge in Übereinstim
mung mit den Grundsätzen des ökonomischen Systems 
des Sozialismus wahrnehmen.

(3) Das Staatliche Vertragsgericht erfüllt seine Auf
gaben in enger Zusammenarbeit mit den zustän
digen Staatsorganen und unter umfassender Teilnahme 
der Werktätigen.

§ 2
(1) Das Staatliche Vertragsgericht hat die bei seiner 

Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse auszuwerten, zu 
verallgemeinern und dem Ministerrat Vorschläge für 
notwendige Veränderungen zu unterbreiten.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht hat die zuständigen 
Staatsorgane durch einzelne Informationen (Signalisa
tionen), zusammengefaßte Berichte und Analysen zu 
unterrichten.

§3

Das Staatliche Vertragsgericht hat die Betriebe und _ 
Einrichtungen sowie deren übergeordnete Organe bei

der Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben zu unterstüt
zen und auf die Vermeidung von Streitigkeiten über 
die Vorbereitung und Durchführung der Vertragsbe
ziehungen hinzuwirken.

§4

(1) Das Staatliche Vertragsgericht entscheidet in 
Anwendung des sozialistischen Rechts über Streitfälle 
bei der Gestaltung und Erfüllung von Wirtschaftsver
trägen und über andere Streitfälle, deren Entscheidung 
ihm durch Rechtsvorschriften übertragen worden ist. 
Die Betriebe, Einrichtungen und wirtschaftsleitenden 
Organe sind verpflichtet, bei der Entscheidung von 
Streitfällen verantwortlich mitzuwirken.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht nimmt auf die 
Einhaltung "der sozialistischen Gesetzlichkeit durch Be
triebe, Einrichtungen und Staats- und Wirtschaftsor
gane bei der Vorbereitung und Erfüllung von Wirt
schaftsverträgen Einfluß. Es wirkt dabei insbesondere 
darauf hin, daß die zur Vorbereitung und Erfüllung der 
Wirtschaftsverträge notwendigen Entscheidungen der 
Staats- und Wirtschaftsorgane rechtzeitig und in 
Übereinstimmung mit dem sozialistischen Recht getrof
fen werden.

§5

(1) Eine wichtige Form der Einbeziehung der Werk
tätigen in die Tätigkeit des Staatlichen Vertragsgerichts 
ist ihre Mitwirkung als Schiedsrichter bei der Vorberei
tung, Durchführung und Auswertung insbesondere von 
wirtschaftspolitisch bedeutsamen Schiedsverfahren. Sie 
entscheiden in Schiedsverfahren als gleichberechtigte 
Mitglieder der Schiedskommission. Die Schiedsrichter 
erfüllen damit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe 
bei der Durchsetzung des sozialistischen Rechts.

(2) Als Schiedsrichter werden auf Vorschlag oder mi 
Zustimmung der Leiter der Betriebe, Einrichtungen 
Staats- oder Wirtschaftsorgane und gesellschaftlicher 
Organisationen Werktätige mit hohem sozialistischer 
Bewußtsein, umfangreichen fachlichen Erfahrungen um 
Kenntnissen durch den Vorsitzenden des Staatlichei 
Vertragsgerichts oder den Direktor des Bezirksver 
tragsgerichts berufen.

(3) Die Schiedsrichter haben durch die Auswertun; 
ihrer in der Tätigkeit beim Staatlichen Vertragsgerich 
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen die Leiter de 
Betriebe, Einrichtungen, Staats- und Wirtschaftsorgan 
bei der Anwendung des sozialistischen Rechts zu un 
terstützen.

(4) Die Leiter haben die notwendigen Voraussetzur 
gen zur Wahrnehmung der Aufgaben der aus ihrer 
Bereich berufenen Schiedsrichter zu schaffen, insbesor 
dere die erforderliche Freistellung zu gewähren. Sie so 
len die Hinweise der Schiedsrichter beachten und zi 
Verbesserung der Vorbereitung und Erfüllung d< 
Wirtschaftsverträge nutzen.

§ 6

Der Vorsitzende des Staatlichen Vertragsgerich 
wirkt bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften m 
die die Vertragsbeziehungen regeln. Zur Wahrung d 
Einheitlichkeit in der Spruchpraxis erläßt der Vorsi 
zende des Staatlichen Vertragsgerichts nach Abstir 
mung mit den Leitern der jeweils zuständigen zentr 
len Organe grundsätzliche Feststellungen zu d' 
Rechtsvorschriften des Vertragssystems.


